
,{7æ g"oeo

Torifliche Kurzorbeit für die Systemgostronomie

(Bestondteil des BdS ' rGG-Entgelttorifuertrogs vom 3.3.2020)

x

Zwischen dem

und der

Bundesverbond der Systemgostronomie e.V.,
vertreten durch dos Prösidium,
Wilhelm-Wogenfeld-Stroße 20, 80802 München
(nochfolgend BdS genonnt)

- einerseits -

Gewerkschoft Noh ru ng-Gen uss-Goststötfen,
vertreten durch den Houptvorstond,
Houbochstr oße 7 6, 227 65 Homburg
(nochfolgend Gewerkschoft NGG genonnt)

- ondererseits -

S 1 ¡¡nfUhrung von Kurzorbeit

l. Aufgrund des Coronovirus (SARS-CoY-2/COVID-19) und seinen unmitlelboren Auswirkungen

ouf den Beschöftigungsbedorf im Betrieb, ist der Arbeitgeber berechtigt, Kurzorbeit

einzuführen, löngstens iedoch für einen Zeitroum von l2 Monoien, um den Forlbestond des

Betriebes zu sichern und um betriebsbedingle Kündigungen zu vermeiden.

2. Der Arbeilgeber prüft vor Einführung der Kurzorbeil, ob die gesetzlichen Vorousselzungen

gem. 0g 95 ff. SGB lll fL;r die Gewöhrung von Kurzcrbeitergeld vorliegen.

3. Die Rechte des Betriebsrots bei der Einführung von Kurzorbeit bleiben unberührt, soweit nicht

durch diese Vereinbcrung eine obschl¡eßende Regelung getroffen ist.



S 2 Umfong der Kurzorbeit

l. Wöhrend der Douer der Kurzorbeit konn der Arbeitgeber die regelmößige wöchentliche
Arbeitszeit der gesomten Belegschoft oder einem Teil der Belegschoft ouf eine kürzere ols die
regelmößige Arbeitszeit senken. Dos Brutlomonotsentgelt gem. g 3 EW verminderl sich

enlsprechend der verkürzten Arbeitszeit.

2. lm Folle einer behördlichen Betriebsschließung wird die regelmößige wöchentliche Arbeitszeit
ouf null obgesenkl. Dos Bruttomonotsentgelt gem. g 3 ETV betrögt in diesem Foll ebenfolls
null und der Beschöftigter erhöh dos Kurzorbeitergeld sowie den Zuschuss gem. $ 5.

3. Der Arbeitgeber legT noch pflichtgemößem Ermessen fest, wer von Kurzorbeit belroffen ist. ln
Betrieben mil Betriebsrot erfolgt die Festlegung im Einvernehmen mit dem Betriebsrol. Bei

Nichteinigung entscheidet die Einigungsstelle verb¡ndlich. Von der Kurzorbeit ousgenommen

sind:

o. Auszubildende und Proktikonten, sowie dos mit der Ausbildung beouftrogte Personol

b. Schwongere Frouen und werdende Vöter, die Elterngeld in Anspruch nehmen

werden und bei denen der Bezug von Kurzorbeitergeld in den Bemessungszeitroum

des Elterngeldes gemöß $ 2 BEEG follen, gegen Nochweis
c. Geringfügig Beschöftigte

d. Beschcftigte, bei denen d¡e persönlichen Voroussetzungen für den Bezug von

Kurzorbeilergeld nicht vorliegen d¡es gilt nicht bei Verletzung der
Mitwirkungspflichten des Arbeilnehmers gem. g 98 Abs. 4 SGB lll.

S 3 Ankt¡ndigung der Kurzorbeit

Der Arbeitgeber hot gegenüber dem Beschöftigten eine Ankündlgungsfrist von sieben

Kolendertcgen einzuhohen. lm Folle einer behordlichen Betriebsschließung wird die
Ankündigungsfrist ouf einen Kolendertog verkürzl. ln Betrieben mit Betriebsrot ist dieser vor
Einführung der Kurzorbeit gemöß g BZ Abs. I Nr. 3 BetrVG zu beteiligen.

S 4 Zohlung von Kurzorbeitergeld

1. Der Arbeitgeber stellt unverzüglich bei der zuslöndigen Agentur für Arbeit Antröge ouf
Gewöhrung von Kurzorbeitergeld. Dos Kurzorbeitergeld wird von dem Arbeitgeber bei der
r;blichen Lohnobrechnung im Folgemonot obgerechnet.

2. Verweigerl die Agentur für Arbeit die Zohlung von Kurzorbeitergeld, so ist dos volle
Arbeitsenigelt wöhrend der Kurzorbeilszeit vom Arbeitgeber zu zohlen. Dies gilt nicht bei

Verletzung der Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers gem. $ 98 Abs. 4 SGB lll.

I Aus Gründen der einfocheren Lesort wird im Folgenden d¡e Schreibweise ,,Beschöftigte" synonym
verwendet, womil gleichermoßen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinl sind



3. Wöhrend der Kurzorbeit werden nochfolgende Leistungen ous dem MTV so berechnet, ols

wöre ohne d¡e Einführung von Kurzorbeit georbeitet worden:

o. Torlfliche Sonderzohlungen (Urloubsgeld und Johressonderzuwendung)

b. Urlcubsentgelt

c. Entgeltforlzohlung im Kronkheitsfoll

d. Vermögenswirksome Leislungen

S 5 Zuschuss zum Kurzorbeitergeld

Dieienigen Beschöftigten, die von der Kurzorbeit betroffen sind, erholten einen Zuschuss zum

Kurzorbeitergeld. Die Höhe des Zuschusses errechnet sich ous dem Unterschiedsbetrog

zwischen dem infolge des Arbeitsousfolls verminderten NeTtoorbeitsentgelt zuzüglich des

Kurzorbeitergeldes und 90% des Nettoorbeitsentgelts, dos der Beschcftigte ohne Kurzorbeit

im Abrechnungszeitroum erholten hötte.

2. Für die Berechnung des NettoorbeitsenlgelTs, dos der Beschöftigte ohne Kurzorbeil im

Abrechnungszeitroum erholten hötte, wird ouf einen Durchschnittswert der lezten zwölf
Monote obgestellt. Bei der Ermittlung des Nettoorbeitsentgelis der letzten zwölf Monote
werden die toriflichen Mehrorbeits-, Nochtorbeits- und Feierlogszuschlöge gem. den

Regelungen des MTV mitberücksichtigt.

3. Hot sich binnen der letzten zwölf Monote vor Einführung der Kurzorbeit die vertrogliche

Arbeitszeit des Beschöftigten durch Vertrogsönderung erhoht oder ermößigt, so ist für die

Höhe des bisherigen durchschnittlichen Nettoorbeilsentgelts dosienige Durchschnittsentgelt

moßgeblich, dos noch der Arbeitszeitönderung gezohlt wurde.

4. Der Zuschuss zum Kurzorbeitergeld wird zusommen mit der Ublichen Lohnzohlung im

Folgemonot ousgezohlt.

S ó Verbot der Mehrorbeit

Wohrend der Douer der Kurzorbeit werden keine Mehrorbeitsstunden ongeordnet, geduldel

oder gebilllgt. ln diesem Zeitroum und einen Monot noch dessen Ablouf werden

Mehrorbeitsstunden nur in dringenden Ausnohmefollen genehmigl.

S 7 Urloub

Der Beschöftigte ist berechtigt, wöhrend der Kurzorbeit Urloub zu nehmen. Der Urloub istvom

Arbeilgeber zu gewöhren, soweit der Urloubsontrog spötestens sieben Kclenderioge vor dem

beobsichtigten Urloubsbeginn beontrogt wird und keine dringenden betrieblichen Belonge



entgegenslehen. Für den Zeitroum der Urloubsgewöhrung werden diese Beschöfligten von

der Kurzorbeil ousgenommen.

S 8 Verönderung der Kurzorbeit

1. Verbesserl sich die wirtschoftliche Loge, konn die Kurzorbeit mit einer AnkündigungsfrisT von

sieben Kolendertoge beendet oder der Umfong der Kurzorbeil geöndert werden. ln Betrieben

mit Behiebsroi ist dofür die Zustimmung des Betriebsrols erforderlich.

2. Besteht d¡e Notwendigkeit, die Kurzorbeit innerholb der Loufzeit dieser Vereinborung

wiederum zu verlöngern, ist dies möglich, wenn die Voroussetzungen noch dieser

Vereinborung vorliegen. ln Belrieben mit Belriebsrot ist dcfür die Zustimmung des Bekiebsrots

erforderlich.

3. Über Verlöngerungen der Kurzorbeit über den in dieser Vereinborung genonnten Zeitroum

hinous muss z¡¿ischen den Torifvertrogsporteien eine neue Vereinborung obgeschlossen

werden, Der Arbeitgeber hot den betroffenen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen die

Verlöngerung der Kurzorbeit bekonnt zu geben.

S 9 Ki;ndigung

Betriebsbedingte Kündigungen werden fur die Loufzeit einer ongeordneten Kurzorbeit, und

zwei Monote dorüber hinous, fr;r d¡e Beschcftigten, die sich oufgrund der Anordnung in

Kurzorbeit befinden, nicht ousgesprochen.

S I O Abweichende Vereinborungen

Ergönzende oder cbweichende Bestimmungen können durch Betriebsvereinborung oder

einzelvertroglich vereinbort werden, sofern sie nichl zuungunsten fUr d¡e Beschöftigten von

dieser toriflichen Regelung obweichen.

S 1 I Schlussbestimmungen

1. Geltungsdouer und lnkrofttreten

Diese Vereinborung lritt om I . Mörz 2O2O in Kroft und ist Bestondteil des Entgelttorifverlrogs

zwischen BdS und NGG vom 3.3.2020. Sie ist bis zum 31.03.202-l befristet, bedorf

keiner Kündigung und entfoltet keine Nochwirkung. Dovon ousgenommen ist der

nochwirkende Kündigungsschutz von zwei Monoten gem. $ 9 dieser Vereinborung.



2. Bekonntmochung

Diese Vereinborung ist zusommen mit dem EW in den unter dessen Geltungsbereich fcllenden

Betrieben bekonnl zu mochen und on geeigneler Stelle, in der Regel om schworzen BretT,

ouszuhöngen/ouszulegen.

München 17. Mörz 2020

Für den BdS Für d¡e Gewerkschcft NGG

So ro Mühlhouse Freddy Adion

("e¿q
reo Be nte Christoph Schink


